
Bekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Alsfeld
und der Stadt Romrod

Amt für Bodenmanagement Fulda
– Flurbereinigungsbehörde –
Außenstelle Lauterbach
Peter-Grünberg-Platz 1
36341 Lauterbach
E-Mail: info.afb-fulda@hvbg.hessen.de

Gz.: 2-FD-05-12-80-01-B-0002#001

Flurbereinigungsverfahren Alsfeld-Schwalm
Verfahrensnummer: VF 1280

Ladung zur Teilnehmerversammlung
mit Neuwahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft

In dem Flurbereinigungsverfahren Alsfeld-Schwalm lade ich gemäß
§ 21 Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) – vom 16. März 1976
(BGBl. I S. 546) in der derzeit geltenden Fassung – in Verbindung
mit § 3 Hessisches Ausführungsgesetz zum Flurbereinigungsgesetz
(HAGFlurbG) vom 29. November 2010 (GVBl. I S. 426) in der derzeit
geltenden Fassung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also alle
Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Erbbauberechtigten der zum
Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke zur Neuwahl des
Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft am

Mittwoch, den 3. Dezember 2025, um 19.00 Uhr
in das Dorfgemeinschaftshaus Alsfeld-Eudorf

An der Welzbach 18, 36304 Alsfeld
ein.
Wahlberechtigt sind alle am Wahltermin anwesenden Grundstücks-
eigentümerinnen und -eigentümer sowie Erbbauberechtigte oder deren
Bevollmächtigte. Ich bitte Sie, einen Identitätsnachweis mitzubringen.
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte hat
eine Stimme; gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer.
Sofern ein Wahlberechtigter durch Vollmacht mehrere Personen ver-
tritt, hat er insgesamt nur eine Stimme.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die am Termin verhindert sind,
können sich durch eine mit schriftlicher Vollmacht versehene bevoll-
mächtigte Person vertreten lassen. Diese Vollmacht ist im Wahltermin
vorzulegen.
Die Ladung sowie Vollmachtsvordrucke sind auch auf
der Internetseite www.hvbg.hessen.de/VF1280 unter
der Rubrik Downloads verfügbar.

Hinweis: Eine bevollmächtigte Person kann bei der Wahl des Vorstan-
des der Teilnehmergemeinschaft nur das Stimmrecht einer vollmacht-
gebenden Person wahrnehmen. Wird eine Teilnehmerin oder ein Teil-
nehmer bevollmächtigt, kann diese/r entweder das eigene Stimmrecht
oder das Stimmrecht einer vollmachtgebenden Person wahrnehmen.
Wählbar sind auch Personen, die nicht am Flurbereinigungsverfahren
beteiligt sind. Ebenso können auch am Wahltermin abwesende Perso-
nen gewählt werden, wenn die Bereitschaft hierzu schriftlich im Wahl-
termin vorgelegt wird. Gewählt sind diejenigen, welche die meisten
Stimmen erhalten (§ 21 Abs. 3 FlurbG).
Bei Rückfragen können Sie sich an die nachstehenden Beschäftigten
des Amtes für Bodenmanagement Fulda wenden.
• Timo Karl
Tel. Nr.: 0611/535-1470, E-Mail: timo.karl@hvbg.hessen.de

• Volker Ziegler
Tel. Nr.: 0611/535-1467, E-Mail: volker.ziegler@hvbg.hessen.de

Bekanntmachung
Diese Ladung wird in der Flurbereinigungsgemeinde Alsfeld sowie in
den angrenzenden Städten und Gemeinden Romrod, Kirtorf, Antrifttal,
Willingshausen, Schrecksbach, Ottrau, Breitenbach a. Herzberg,
Grebenau und Schwalmtal öffentlich bekannt gemacht.
Datenschutz
Die Datenschutzerklärung für das Flurbereinigungsverfahren kann im
Internet unter der Adresse https://hvbg.hessen.de/datenschutz einge-
sehen werden.
Lauterbach, 06.11.2025
Amt für Bodenmanagement Fulda
Im Auftrag
gez. Karl (Verfahrensleitung)

Bekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Alsfeld

Bauleitplanung der Stadt Alsfeld
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für die Gesamtstadt
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2
BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 Abs. 1 BauGB
(1) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Alsfeld hat am 06.11.2025

gemäß§2Abs. 1 BauGBdieNeuaufstellung des Flächennutzungsplanes
für die Gesamtstadt Alsfeld beschlossen.

(2) Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht.

(3) Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit)
werden die Planunterlagen zur Neuaufstellung des Flächennutzungs-
planes einschließlich Begründung in der Zeit vom

17.11.2025 bis 16.01.2026 einschließlich
im Internet auf der Homepage der Stadt www.alsfeld.de unter der Rubrik
Aktuelle Bauleitplanverfahren veröffentlicht (https://www.alsfeld.de/
leben/planen-bauen-wohnen/bauen/aktuelle-bauleitplanverfahren/) und
können ebenfalls über das zentrale Internetportal des Landes Hessen
(https://bauleitplanung.hessen.de/) eingesehen werden.

(4) Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 Satz
4 Nr. 4 BauGB eine öffentliche Auslegung der oben genannten Unterlagen
in der Stadtverwaltung Alsfeld, Markt 7 (Hochzeitshaus), Zimmer 204,
während der allg. Öffnungszeiten der Verwaltung:
Montag: 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag undMittwoch: 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag: 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder zur
Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über die Neuaufstellung des
Flächennutzungsplans unberücksichtigt bleiben. Jedermann hat in der Aus-
legungsfrist die Gelegenheit zur Information sowie zur Äußerung von
Anregungen und Hinweisen (z.B. schriftlich, zu Protokoll oder per E-Mail).
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt
werden sollen, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg, zum Beispiel
schriftlich, in Textform oder zur Niederschrift, abgegeben werden können. Die
elektronische Abgabe der Stellungnahmen ist zum Beispiel unter der E-Mail-
Adresse planungsgruppe@seifert-plan.com oder stadtplanung@stadt.alsfeld.de
möglich.
Gemäß § 4b BauGB wurde die Planungsgruppe Prof. Dr. V. Seifert in Lindenmit
der Durchführung des Bauleitplanverfahrens beauftragt.
Alsfeld, den 15.11.2025
Der Magistrat der Stadt Alsfeld
Stephan Paule
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Alsfeld
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses – 1. Lesung Haushalt 2026

AmMittwoch, 19.11.2025, findet um 19:30 Uhr,
in der Feuerwache inAlsfeld, Fulder Tor 43, 36304Alsfeld,
eine öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses –

1. Lesung Haushalt 2026 – statt.
Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung
2. 1. Lesung des Wirtschaftsplans der StadtwerkeAlsfeld
für das Wirtschaftsjahr 2026

3. 1. Lesung des Haushaltsplans der StadtAlsfeld
mit all seinenAnlagen für das Haushaltsjahr 2026

Alsfeld, den 11.11.2025
Frank Jungk
Ausschussvorsitzender

Ausschreibungen

Öffentliche Ausschreibung Stadt Alsfeld
Auftraggeber: Magistrat der Stadt Alsfeld

Markt 1, 36304 Alsfeld
Bauvorhaben: Neubau Feuerwehr-Fahrzeughalle Alsfeld-Liederbach

Oberroder Straße 16, 36304 Alsfeld-Liederbach
Baugewerk: Metallbauarbeiten – Fertigbauhalle

• Planungsleistungen: Ausführungsplanung und Stand-
sicherheitsnachweis
• Herstellung, Lieferung und Montage der Fertigbauhalle

Angebotsöffnung: 11. Dezember 2025, 11:00 Uhr
Anforderung und
Auskünfte: Vogelsbergkreis – Der Kreisausschuss

Submissionsstelle
Hersfelder Straße 57
36304 Alsfeld

Der ausführliche Veröffentlichungstext kann in der Hessischen Ausschreibungs-
datenbank (HAD) unter der HAD-Referenz: Ref.-Nr. 16/34920 eingesehen wer-
den.
36304 Alsfeld, 15. November 2025
Stephan Paule, Bürgermeister

Trauen Sie nur
geprüften Fakten

Wir machen für Sie den

Wir sind
für Sie da!

Montag–Freitag
7:00–17:00 Uhr

Samstag
7:00–12:00 Uhr

0641 3003-770641 3003-77

service@mms-team.de

Platz
für viele?

Jetzt finden!
Im Immobilienteil Ihrer Zeitung.
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